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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

06.08.2009 

Geschäftszahl 

B15 408089-1/2009 

Spruch 

B15 408.089-1/2009/3E 
 

Im Namen der Republik 
 

E R K E N N T N I S 
 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Dr. Ulrike Wintersberger als Vorsitzende und den Richter Mag. 
Harald Perl als Beisitzer im Beisein des Schriftführers Mag. Gregor Breier über die Beschwerde des XXXX, 
Staatsangehörigkeit: Kosovo, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.07.2009, Zahl: 08 09.038-BAT, 
zu Recht erkannt: 
 

Die Beschwerde wird gemäß §§ 3, 8, 10 AsylG 2005 idF BGBl. I Nr. 4/2008 (AsylG) als unbegründet 
abgewiesen. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I. Gang des Verfahrens und Sachverhalt: 
 

1.1. Bei dem Beschwerdeführer (BF) handelt es sich um einen Staatsbürger der Republik Kosovo, der seine 
Heimat am 23.09.2008 verlassen hat und am darauffolgenden Tag mit Hilfe von Schleppern illegal in Österreich 
eingereist ist, um noch am selben Tag den Antrag auf internationalen Schutz zu stellen. 
 

1.2. In seiner Einvernahme vor dem Bundesasylamt Erstaufnahmestelle Ost bzw. vor der Polizei Traiskirchen am 
24.09.2008 gab der BF an, dass sich seine Eltern, ein Bruder und eine Schwester nach wie vor im Kosovo 
aufhalten würden. In Österreich würden keine Verwandten des BF leben. Einen Reisepass besitze er nicht, 
jedoch könne er einen UNMIK-Personalausweis vorlegen. 
 

Seine Heimat habe er wegen Grundstücksstreitigkeiten mit Nachbarn verlassen. 
 

1.3. Im Zuge einer weiteren Einvernahme vor dem Bundesasylamt Außenstelle Traiskirchen vom 04.11.2008 
bestätigte der BF das bisher Gesagte. Mit seinen Eltern stehe er in regelmäßigem Kontakt, da er 2 bis 3 mal pro 
Woche mit ihnen telefoniere. Bis 2 Monate vor seiner Ausreise habe er bei seiner Familie gewohnt, doch dann 
sei er nach U./Montenegro gezogen. Dort lebe sein Cousin. Er selbst habe bei einem Arbeitskollegen des 
Cousins unterkommen können. 
 

Die Frage, ob er jemals wegen seiner Volksgruppenzugehörigkeit Probleme gehabt habe, verneinte der BF 
ausdrücklich. 
 

Anfangs habe er sich in U. bei seinem Cousin versteckt, danach habe er für ihn zu arbeiten begonnen. Als aber 
jene Männer, die ihn angeblich im Kosovo bedroht hätten, in U. offensichtlich ihren Urlaub verbracht hätten, 
habe er wieder fliehen müssen. Er habe sie dort zufällig gesehen, wisse aber nicht, ob sie ihm nachgefahren 
seien. 
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Fluchtgrund seien Grundstücksprobleme gewesen, die die ganze Familie des BF betroffen hätten. 
 

Das Elternhaus und ein 2. Haus der Familie liegen auf zwei aneinandergrenzenden Grundstücken. Die Häuser 
seien geografisch jedoch relativ weit voneinander entfernt. Der Vater des BF würde beide Grundstücke 
landwirtschaftlich nutzen. 
 

Die andere in den Streit involvierte Familie heiße "E.". Um die Grundstücke korrekt einzäunen zu können, habe 
die Familie des BF diese neu vermessen lassen. Die Nachbarn seien aber mit der "neuen Grenzziehung" bzw. 
den Vermessungsarbeiten nicht einverstanden gewesen. Der BF meinte, dass sich durch die Vermessungen an 
den Grenzen eigentlich nichts geändert hätte und auch offiziell sei alles klar gewesen, dennoch habe die 
Nachbarfamilie dem BF und seinem Vater ungerechtfertigte Grenzveränderungen vorgeworfen. 
 

Im Zuge der Vermessungsarbeiten seien 4 Mitglieder der betreffenden Familie erschienen und hätten mit 
Gummiknüppel und Schlagring auf den BF und dessen Vater eingeschlagen und seien dann wieder 
verschwunden. Der BF habe gehört, dass infolge dieses Zwischenfalles einer der Täter von der zu Hilfe 
gerufenen Polizei für eine Woche eingesperrt worden sei und ein zweiter 500 Euro Strafe habe bezahlen müssen. 
 

Ein weiteres Mal sei der BF auf dem Schulweg verbal bedroht worden. Sonst habe es keine Zwischenfälle 
gegeben. 
 

Zwei Wochen nach dem (verbalen) Vorfall sei der BF nach U. gefahren. 
 

Ein Teil der sehr großen, benachbarten Familie lebe in Italien, ein Teil lebe jedoch ständig im Kosovo. 
 

Die Polizei sei wegen eines Vorfalles mit den Nachbarn nur einmal wie bereits geschildert zu Hilfe gerufen 
worden (im konkreten Fall lt. Aussage des BF von den Vermessungsbeamten). 
 

Dem Vater des BF gegenüber würden Mitglieder der benachbarten Familie immer wieder eindeutige 
Handbewegungen machen, die dieser als Drohung auffasse. 
 

Das Grundstück sei nun doch nicht eingezäunt worden. Alles sei so wie schon die vergangenen Jahre. 
 

Nicht einmal die Polizei vor Ort könne jedoch diese sehr reiche Familie beruhigen. Versuche seitens der Familie 
des BF, sich mit ihnen zu versöhnen, seien gescheitert. 
 

In U. hätte der BF mehrere Männer der Familie getroffen. Zwei unter ihnen seien bei dem Vorfall auf dem Feld 
anwesend gewesen. Seinem Cousin habe man ausgerichtet, dass man ihn schon einmal erwischen und sich an 
ihm rächen werde. 
 

In Österreich werde der BF von seinen Eltern finanziell unterstützt. Im Kosovo könne er allerdings nicht leben, 
da man ihn überall finden würde. 
 

Auf die Frage, warum er bedroht werde, wenn sich an den Grenzen und an der Bewirtschaftung der Felder im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren nichts geändert habe, gab der BF nur eine ausweichende Antwort ("Als er 
mich bedrohte, sagte er, dass er mich überall suchen und auch finden wird und dass es keinen Platz gibt, mich 
vor ihm zu verstecken"). 
 

1.4. Mit Bescheid des Bundesasylamtes vom 15.07.2009, AZ. 08 09.038-BAT, wurde der Antrag des BF auf 
internationalen Schutz vom 24.09.2008 bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 
Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG 2005, BGBl I Nr. 100/2005 (AsylG) idgF, abgewiesen (Spruchpunkt 
I), gemäß § 8 Absatz 1 iVm § 2 Absatz 1 Ziffer 13 AsylG der Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der 
Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf seinen Herkunftsstaat Kosovo 
abgewiesen (Spruchpunkt II) und der BF gemäß § 10 Absatz 1 AsylG aus dem österreichischen Bundesgebiet 
nach Kosovo ausgewiesen (Spruchpunkt III). Einer allfälligen Beschwerde wurde gemäß § 38 Abs. 1 AsylG die 
aufschiebende Wirkung aberkannt (Spruchpunkt IV). 
 

Begründend führte das Bundesasylamt zusammengefasst aus, dass der BF nicht glaubhaft habe machen können, 
tatsächlich aus den vorgebrachten Gründen aus dem Kosovo ausgereist zu sein. Selbst wenn man den Angaben 
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Glauben schenken würde, könnte der BF im Falle der behaupteten privaten Drohungen und 
Verfolgungshandlungen die funktionierenden örtlichen Sicherheitskräfte im Kosovo in Anspruch nehmen. 
 

1.7. Mit Schreiben vom 28.07.2009 brachte der BF fristgerecht eine Beschwerde gegen den erstinstanzlichen 
Bescheid vom 15.07.2009 ein, in der er zusammengefasst die medizinische Versorgung im Kosovo kritisiert 
bzw. die nähere Überprüfung der individuellen Gefährdung seiner Person im Kosovo einfordert. 
 

Der Asylgerichtshof hat erwogen: 
 

2. Ergebnisse zum Ermittlungsverfahren: 
 

2.1. Zur Person des BF wird folgender Sachverhalt festgestellt: 
 

Der BF ist Staatsangehöriger der Republik Kosovo. Seine Identität steht aufgrund des vorgelegten Dokumentes 
(UNMIK-Personalausweis) fest. Der BF stammt aus S., I., Kosovo und hat bis zwei Monate vor seiner Ausreise 
gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Schwester bei seinen Eltern gelebt. Die letzten beiden Monate hat er in 
Montenegro verbracht. 
 

Seine Verfolgungsbehauptungen hinsichtlich der von Nachbarn infolge von Grundstücksstreitigkeiten 
ausgehenden Drohungen waren nicht glaubwürdig. Selbst bei Zutreffen dieser Behauptungen könnte der BF 
wirksamen Schutz der Behörden des Herkunftsstaates in Anspruch nehmen. 
 

2.2. Feststellungen zur Lage in Kosovo: 
 

Im Zuge der erstinstanzlichen Einvernahme vom 04.11.2008 wurden dem BF die für die Entscheidung 
wesentlichen Länderfeststellungen (Rechtsschutz/Justiz, Sicherheitsbehörden, Menschenrechte, innerstaatliche 
Fluchtalternative) zur Kenntnis gebracht. Eine darauf bezogene Stellungnahme wurde vom BF nicht abgegeben. 
 

Der erstinstanzliche Bescheid enthält weiters ausführliche allgemeine Länderberichte zur aktuellen Lage im 
Kosovo (Menschenrechte allgemein, Rückkehrfragen, Grundversorgung/Wirtschaft, medizinische Versorgung), 
auf die an dieser Stelle verwiesen wird. 
 

Auch zu diesen allgemeinen Länderfeststellungen hat sich der BF im Zuge der Beschwerde nicht konkret 
geäußert, sondern nur allgemein die medizinische Versorgung kritisiert und die Überprüfung der individuellen 
Gefährdung seiner Person im Kosovo gefordert. 
 

Die für die Entscheidung wesentlichen Punkte der Länderfeststellungen sind: 
 

Menschenrechte 
 

Allgemein 
 

Die Menschenrechtssituation im Kosovo kann als gut eingestuft werden. Durch die internationale Präsenz, die 
jahrelangen Schulungen in den Bereichen "Menschenrechte" für im öffentlichen Dienst tätige Personen, 
besonders von Kosovo Police Service und die Überwachung der Einhaltung durch die internationalen 
Sicherheitskräfte und NGO¿s konnte dieser Fortschritt erreicht werden. 
 

(Polizeiattaché an der ÖB Pristina: Kosovobericht, März 2008) 
 

Das Bekenntnis zu unveräußerlichen Menschenrechten ist in Kapitel II, Artikel 21 ff. der Verfassung der 
Republik Kosovo enthalten. In Artikel 22 der Verfassung wird die Bindung des kosovarischen Staates an 
internationale Menschenrechtskonventionen garantiert. Die Institution der Ombudsperson ist seit November 
2000 für alle Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen oder Amtsmissbrauch durch die zivilen Behörden 
in Kosovo zuständig. Mit der UNMIK Regulation 2006/6 wurde die Verantwortung auf die 
Selbstverwaltungsorgane Kosovos übertragen. Die institutionelle Garantie des Amtes sowie die mit dem Amt 
verbundenen Rechte und Pflichten der Ombudsperson sind in Kapitel XII, Artikel 132-135 der neuen 
kosovarischen Verfassung geregelt. Im Kosovo sind zahlreiche NGOs tätig. Der freie Zugang zu deren Büros 
oder eine direkte Kontaktaufnahme ist allen Personen jederzeit möglich. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo, Feb. 2009) 
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Folgende internationale Vereinbarungen und Instrumente sind laut Verfassung im Kosovo direkt anwendbar und 
haben Vorrang gegenüber nationalem Recht: 
 

(1) Universal Declaration of Human Rights; 
 

(2) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols; 
 

(3) International Covenant on Civil and Political Rights and its Protocols; 
 

(4) Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities; 
 

(5) Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; 
 

(6) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; 
 

(7) Convention on the Rights of the Child; 
 

(8) Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment; 
 

(Constitution of the Republic of Kosovo: Article 22, Juni 2008; 

http://kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf 
 

Zugriff am 26.03.2009) 
 

Das Parlament errichtete ein Committee on Human Rights, Gender Equality, Missing Persons and Petitions, 
welches die nationale Gesetzgebung diesbezüglich überprüft um diese gegebenenfalls in Einklang mit der EU- 
und der internationalen Gesetzgebung über Menschenrechte zu bringen. Menschenrechtsabteilungen wurden auf 
kommunaler Ebene eingerichtet, um die Einhaltung und Überwachung derselben auch auf lokaler Ebene zu 
gewährleisten. Diese Abteilungen ergänzen die Menschenrechtsabteilungen auf ministerieller Ebene. Darüber 
hinaus finden laufende Schulungen relevanter Personen statt um die Koordination der beiden Ebenen auf diesem 
Gebiet zu verbessern. Probleme finden sich derzeit noch auf dem Gebiet der Überwachung von 
Menschenrechten, insbesondere in Hinblick auf die derzeit dafür zur Verfügung stehenden parlamentarischen 
Kapazitäten. 
 

(Commission of the European Communities: Kosovo (Under UNSCR 1244) 2008 Progress Report, Nov. 2008) 
 

Rückkehrfragen 
 

Grundversorgung/Wirtschaft 
 

Die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln ist gewährleistet. Bedürftige Personen erhalten 
Unterstützung in Form von Sozialhilfe, die bei der jeweiligen Gemeindeverwaltung beantragt und für die Dauer 
von bis zu 6 Monaten bewilligt wird. Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes ist ein neuer Antrag zu stellen. 
Jede Gemeinde verfügt über ein Zentrum für Sozialarbeit und in einigen Gemeinden gibt es zusätzliche Büros, 
die sich den Angelegenheiten der Minderheiten widmen. Sozialhilfe beträgt für Einzelpersonen 35 Euro 
monatlich und für Familien (abhängig von der Zahl der Personen) bis zu 75 Euro monatlich. Zusätzlich hierzu 
sind Empfänger von Sozialhilfeleistungen von den Zuzahlungsbeträgen im öffentlichen Gesundheitssystem 
befreit. Ferner ist die Stromzufuhr für Familien, die Sozialhilfeleistungen beziehen, bis zu 500 KW pro Monat 
kostenlos. Voraussetzung hierfür ist ein registrierter Stromzähler. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo, Feb. 2009) 
 

Die Sozialleistungen reichen alleine oft nicht zur Abdeckung der Grundbedürfnisse. Der Zusammenhalt der 
Familien besonders im ländlichen aber auch im städtischen Bereich sichert das wirtschaftliche Überleben, 
verbunden mit Unterstützungszahlungen von Verwandten aus dem Ausland. Zusätzliche Einnahmequellen 
bestehen in der Landwirtschaft bzw. durch die Erledigung von Gelegenheitsarbeiten vor allem in der 
Baubranche. 
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(Pichler, Andreas - VB an der ÖB Pristhina: Kosovobericht, März 2009) 
 

Unterstandslosigkeit ist im Kosovo im Gegensatz zu westlichen EU-Staaten äußerst selten auftauchendes 
Problem. So ist die Zahl der tatsächlich unterstandslosen Personen in Pristina - immerhin geschätzte 600.000 
Einwohner verschwindend gering (geschätzte 20 Personen!), im ländlichen Bereich gar nicht vorhanden. 
 

(Pichler, Andreas - VB an der ÖB Pristhina: Kosovobericht, März 2009) 
 

Jede Gemeinde im Kosovo hat ein Zentrum für Sozialarbeit, in einigen Gemeinden gibt es zusätzliche 
Servicestellen für Minderheiten. Die Kriterien für die Sozialhilfe sind entsprechend geregelt und auch im 
Verwaltungsweg durchsetzbar. 
 

Kategorie I: Alle Familienmitglieder sind Abhängige (eingestuft als nicht arbeitsfähig oder für Arbeit nicht 
verfügbar und tatsächlich nicht arbeitstätig): Personen über 18 Jahre mit dauernder oder schwerer Behinderung 
und damit verbundener Arbeitsunfähigkeit; Personen mit 65 Jahren oder älter; Personen mit Behinderung, mit 65 
Jahren oder älter oder Kinder unter 5 Jahren, welche eine Vollaufsicht benötigen; Kinder bis zu 14 Jahren; 
Personen zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr (inklusive), welche eine höhere Schule besuchen; Elternteile mit 
Kindern unter 15 Jahren; Kategorie II: 

Zumindest ein Familienmitglied ist arbeitsfähig und beim Arbeitsamt ("Entin e Punsimit") als "arbeitslos" 
gemeldet und die restlichen Familienmitglieder sind "Abhängige" (siehe Kategorie I) oder auch als arbeitslos 
gemeldet: zumindest ein Kind unter 5 Jahren od. ein Vollwaisenkind unter 15 Jahren mit Vollaufsicht; 
Grundbesitz nicht über 50 Ar (1/2 Hektar). 
 

(Pichler, Andreas - VB an der ÖB Pristhina: Kosovobericht, März 2009) 
 

Für anlassbezogene Notfälle (z.B. Brände, Unfälle, Katastrophen) kann einmal pro Jahr ein Betrag zwischen 100 
und 300 Euro ausbezahlt werden. Diese Notstandshilfe wird nur dann gewährt, wenn das Familieneinkommen 
unter 250 Euro monatlich beträgt. 
 

Alterspension mit einer Zahlung von 45 Euro pro Monat (Kriterien Alter ab 65 Jahre) - derzeit abgedeckt in der 
Sozialhilfe; Mit Jänner 2008 betrug der Anteil dieses Personenkreises insgesamt 113.000 Personen. 
Invaliditätspensionen für Personen mit dauernder oder permanenter Behinderung und dadurch bedingter 
Arbeitsunfähigkeit - derzeit abgedeckt durch die Sozialhilfe. Mit Jänner 2008 betrug der Anteil dieses 
Personenkreises insgesamt 

19.730 Personen. 
 

(Pichler, Andreas - VB an der ÖB Pristhina: Kosovobericht, März 2009) 
 

Die Beschäftigungslage befindet sich auf unverändert niedrigem Niveau. Die Arbeitslosenquote liegt bei 
geschätzten 45 %. Bei Jugendlichen unter 30 Jahren erhöht sie sich auf nahezu 60 %. Bei diesen Zahlen ist die 
signifikante Schwarzarbeit einschließlich der Beschäftigung in der organisierten Kriminalität nicht 
berücksichtigt. Auch wenn man zusätzlich die Beschäftigung in der Landwirtschaft (Subsistenzwirtschaft und 
Schwarzarbeit) in Rechnung stellt, beträgt die Arbeitslosenquote trotzdem immerhin noch ungefähr ein Drittel. 
Das durchschnittliche monatliche Arbeitseinkommen liegt derzeit bei ca. 230 Euro. Auch hier ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die in der organisierten Kriminalität und in der Schwarzarbeit erzielten Einkommen 
statistisch nicht erfasst werden. 
 

(Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Republik Kosovo, Feb. 2009) 
 

Rechtsschutz 
 

Justiz 
 

Eine eigene Gerichtsinspektionsabteilung von UNMIK überwacht sämtliche Gerichtstätigkeiten und führt 
Empfehlungen für disziplinäre Untersuchungen und Fortbildungsmaßnahmen durch. 
 

Diese Einheit besitzt das Mandat das kosovarische Justizsystem zu kontrollieren und evaluieren. Sie führt 
Untersuchungen im Falle von Beschwerden und gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Fehlverhaltens durch 
und bringt derartige Fälle vor den Kosovo Judicial Council. 
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(U.S. Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights Practices - 2007, March 
2008) 
 

Das Gesetzeswerk bezüglich Anti-Diskriminierung beinhaltet wichtige Teile der Gemeinschaftsrichtlinien. Im 
März 2007 richtete die Regierung für jedes Ministerium Menschenrechtsabteilungen ein, die u. a. auch für die 
Überwachung der Durchsetzung der Anti-Diskriminierungsgesetzgebung verantwortlich sind. Die Umsetzung 
dieser Gesetze blieb aber trotzdem mangelhaft und auch die Hebung des öffentlichen Bewusstseins bei Setzung 
diskriminierender Akte im öffentlichen Leben des Kosovo brachte keine konkreten Ergebnisse. 
 

(Commission of the European Communities, Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, Nov. 2007) 
 

Geltendes Recht in Kosovo ist durch ein großes Maß an Rechtsunsicherheit und Mangel an Transparenz 
gekennzeichnet. 
 

Selbst Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte und andere Juristen sind oft unsicher über das jeweils 
anzuwendende Recht. Als Rechtsquellen kommen die UNMIK-Regulations, das ehemalige jugoslawische Recht, 
das vom kosovarischen Parlament erlassene Recht und Völkerrecht in Betracht. Diese Rechtsquellen sind 
teilweise nicht allgemein bekannt oder zugänglich, sodass die beruflich mit diesen Materialien befassten 
Personen sie gar nicht einsehen oder anwenden können. Unabhängig vom Inhalt der geltenden Gesetze ist ihre 
Implementation nicht gesichert. Dass die EU ihre Bemühungen in Kosovo auf Polizei- und Justizthemen 
fokussiert, liegt daran, dass dort die größten Defizite liegen. 
 

Das Justizsystem gibt besonderen Anlass zur Sorge: Es ist die schwächste unter Kosovos Institutionen. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo Update: Aktuelle Entwicklungen, 12.08.2008) 
 

Innerhalb des Justizteams sollen EU-Richter und -Staatsanwälte mit ihren kosovarischen Partnern in gemischten 
Teams zusammenarbeiten. In der Arbeit an gravierenden und sensitiven Straffällen und Zivilrechtsstreitigkeiten 
soll ein Monitoring und Mentoring, besonders im Zusammenhang mit Eigentumsprozessen erfolgen. Die 
Unabhängigkeit der lokalen Justiz soll gegenüber jeglichem Druck von außerhalb gestärkt werden und 
Korruption bekämpft werden. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo Update: Aktuelle Entwicklungen, 12.08.2008) 
 

Sicherheitsbehörden 
 

Derzeit haben die Ordnungskräfte die Lage weitgehend unter Kontrolle. Insbesondere im Südkosovo (Region 
südlich des Flusses IBAR) hat sich die Lage seit der Unabhängigkeitserklärung nicht wesentlich geändert. Die 
Sicherheitslage in den albanisch dominierten Gebieten kann als normal bezeichnet werden. 
 

(VB Pristina, Lagebild Kosovo, 05.03.2008) 
 

Der Kosovo Police Service (KPS) hat eine derzeitige Stärke von 7.248 Beamten. Dem KPS sind mittlerweile 
fünf Regionale Hauptquartiere (RHQ) übergeben worden. Nur das RHQ Mitrovic /Mitrovica ist noch unter 
internationalem Kommando. 
 

Zudem wurden im Bereich Border and Boundary (KPS BBP) ebenfalls drei RHQ (Nord, Ost, West) mit nach 
geordneten Stationen errichtet und vollständig an KPS übergeben. Weiterhin unterstehen dem KPS inzwischen 
34 Polizeistationen und 11 nach geordnete Polizeistationen ("Substations"). 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (KOSOVO), Nov. 2007) 
 

Die Kosovo Polizei (KPS) führt ihre Aufgaben im Allgemeinen in professioneller Weise aus. Es gab keine 
signifikanten Änderungen beim Anteil von Minderheiten in der KPS. Eine Spezialabteilung der Polizei, welche 
eingerichtet wurde um Vorfälle hinsichtlich der Märzunruhen von 2004 zu untersuchen, hat bisher 1500 solcher 
Fälle überprüft, wobei 300 davon bereits abgeschlossen werden konnten. Die Abteilung für Verbrechensanalyse 
wurde vollständig reorganisiert. In den sechs regionalen Hauptquartieren operieren jeweils eigene 
Nachrichtendienste. 
 

(Commission of the European Communities, Kosovo Under UNSCR 1244 2007 Progress Report, Nov. 2007) 
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Die KPS befindet sich immer noch im Prozess der Transformation und wird derzeit durch einen Kommissar der 
UNMIK geleitet. In Zukunft wird die EULEX in diesem Bereich spezifische Aufgaben übernehmen. Nachdem 
sich mehr als 300 serbische Polizisten geweigert haben, unter dem Kommando der Kosovo-Polizei zu arbeiten, 
wurden sie suspendiert. Es arbeiten immer noch serbische Polizisten in KPS-Uniformen, die nicht auf Befehle 
der Kommandozentrale in Prishtina hören, sondern nur auf die UNMIK-Polizei. 
 

(Schweizerische Flüchtlingshilfe, Kosovo Update: Aktuelle Entwicklungen, 12.08.2008) 
 

Polizeiliche Aufgaben werden im Kosovo durch die internationale UNMIK Polizeitruppe und die Kosovo Police 
Service wahrgenommen. 
 

Alle lokalen Polizeistationen mit Ausnahme von Mitrovica wurden mittlerweile in den alleinigen 
Verantwortungsbereich der KPS übergeben. Traditionelle Polizeiarbeit und investigative Aufgaben werden 
nunmehr ausschließlich durch die KPS Truppe erledigt. Die "Kosovo academy of public safety education and 
development" (KAPSED) und die "Kosovo public safety standards and education board" wurden eingerichtet. 
 

(Commission of the European Communities, Kosovo 2006 Progress Report, Nov. 2006) 
 

Strafrechtliche Anzeigen werden seitens der KPS aufgenommen und verfolgt. Fehlleistungen von einzelnen 
Polizeiorganen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Sollte eine Person kein Vertrauen in die Dienste der 
KPS haben, besteht die Möglichkeit sich auch direkt an die UNMIK Polizei, oder an die Staatsanwaltschaft zu 
wenden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann zu konsultieren. 
 

(Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006) 
 

Im Kosovo sind 15.497 KFOR-Soldaten aus NATO- (12.999) und Nicht-NATO-Staaten (2.498) stationiert 
(Stand: 13.08.2007). Das Operationsgebiet von KFOR ist derzeit in fünf Sektoren eingeteilt, von denen je einer 
unter italienischer, türkischer, amerikanischer, irischer und französischer Leitung steht. Wie schon in den 
vergangenen Jahren entdeckt KFOR noch immer illegale Waffen- und Munitionslager. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (KOSOVO), Nov. 2007) 
 

Innerstaatliche Fluchtalternative 
 

Eine Übersiedlung in andere Teile des Kosovo ist jederzeit möglich. 
 

(Auswärtiges Amt, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Serbien (KOSOVO), Nov. 2007) 
 

Generell besteht Bewegungsfreiheit. Serbische und montenegrinische Kennzeichen gehören zum normalen 
Straßenbild. Es gibt zahlreiche Autobusse aus den Enklaven und verschiedenen Städten des Kosovo nach 
Serbien, weiters Transportkapazitäten von UNMIK (spezielle Autobusse) und die Möglichkeit der Benutzung 
der Eisenbahn. 
 

(Polizeiattach an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008) 
 

Zum Straßenbild gehören jetzt immer verstärkter Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen (nicht nur jene der 
ausgelagerten Verwaltung), der Gebrauch der serbischen Sprache im Alltagsleben hat sich wieder eingebürgert. 
PM THAQI hat bei der Unabhängigkeitserklärung im Parlament die Grußworte auch in serbischer Sprache 
übermittelt! 
 

(Polizeiattach an der ÖB Pristina, Kosovobericht, März 2008) 
 

2.3. Es wird nicht festgestellt, dass der BF im Fall seiner Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in 
den Kosovo in seinem Recht auf das Leben gefährdet, der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe 
oder Behandlung unterworfen würde oder von der Todesstrafe bedroht wäre. 
 

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in die vor der Polizei Traiskirchen am 24.09.2008, vor dem 
Bundesasylamt Erstaufnahmestelle Ost am 24.09.2008 und vor dem Bundesasylamt Außenstelle Traiskirchen 
am 04.11.2008 angefertigten Einvernahmeprotokolle, durch weitere dem Akt in Kopie beiliegende Dokumente 
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(UNMIK-Ausweis), durch Vorhalt länderkundlicher Dokumente zur Republik Kosovo und durch Einsicht in den 
erstinstanzlichen Bescheid und die dagegen erhobene Beschwerde. 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1. Herkunft und Identität des BF sind durch die im Verfahren vorgelegten Dokumente dargetan. Die 
Feststellungen bezüglich der illegalen Einreise nach Österreich und seiner familiären Verhältnisse ergeben sich 
aus den diesbezüglichen niederschriftlichen, vor österreichischen Behörden getätigten Einvernahmen, deren 
Richtigkeit nicht in Zweifel gezogen wird. 
 

Der BF konnte mit seinem Fluchtvorbringen nicht glaubhaft machen, dass das Geschilderte tatsächlich 
vorgefallen ist. 
 

Er konnte die Umstände des Nachbarstreites nicht nachvollziehbar darlegen, zumal er selber mehrmals erwähnte, 
dass es nach den von seiner Familie in Auftrag gegebenen Grenzvermessungsarbeiten zu keinen Änderungen der 
Grenzverläufe gekommen sei. Trotzdem sollen er und sein Vater von 4 Mitgliedern der Nachbarfamilie 
geschlagen und danach auch verbal bzw. durch Gestik bedroht worden sein. 
 

Auch die Behauptung, die Nachbarfamilie würde dem BF und seinem Vater Grenzveränderungen 
unterstellen/vorwerfen ist völlig unlogisch, zumal der BF selber angeführt hat, dass es gar nicht zu der 
ursprünglich geplanten neuen Einzäunung der beiden Familiengrundstücke gekommen sei und sich nichts im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren geändert habe. In diesem Zusammenhang meinte er auf die Frage, ob das 
Grundstück nun neu eingezäunt worden ist sogar: "Nein, es ist so geblieben, wie es die letzten Jahre war. Beide 
Grundstücke werden regelmäßig bewirtschaftet, der jetzige Zaun wird von beiden Seiten eingehalten." Auch den 
langjährigen Nachbarn müsste doch aufgefallen sein, dass sich nichts an den Grenzen und schon bestehenden 
Zäunen geändert hat. Trotzdem behauptet der BF, wegen dieses Grundstückstreites sogar bis nach Montenegro 
verfolgt worden zu sein und nirgends im Kosovo unterkommen zu können. 
 

Auch die Beweiswürdigung der belangten Behörde widmet sich auf den Seiten 16 bis 18 des angefochtenen 
Bescheides ausführlich dem Vorbringen des BF. Sie legte im Rahmen ihrer Beweiswürdigung dar, dass die 
angegebenen Gründe für das Verlassen des Kosovo unglaubwürdig seien und der BF dort keiner Gefahr 
ausgesetzt sei. 
 

Darin wurde von der belangten Behörde darauf hingewiesen, dass die - von beschriebenem Vorfall während der 
Vermessungsarbeiten - verständigte Polizei sehr wohl gegen die Angreifer - die in erster Linie auf den Vater und 
nicht auf den BF eingeschlagen hätten - vorgegangen sei und diese bestraft habe. Es sei auch nicht 
nachvollziehbar, warum sich die Drohungen gegen den BF richten sollten, wenn die Vermessungsarbeiten und 
die Einzäunung der Grundstücke vom Vater betrieben worden seien. 
 

Abschließend ging die 1. Instanz davon aus, dass die ins Treffen geführten Fluchtgründe nicht glaubhaft gemacht 
worden seien. Das Vorbringen sei unkonkret, nicht detailliert und nicht frei von Widersprüchen gewesen. Man 
müsse davon ausgehen, dass es sich bei den Angaben zum Fluchtgrund um eine konstruierte Geschichte handle. 
 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass auch der zuständige Senat des Asylgerichtshofes - ebenso wie die 
Behörde erster Instanz - von einer Unglaubwürdigkeit der vorgebrachten Fluchtgründe ausgeht. 
 

II. Rechtliche Beurteilung: 
 

1.1 Mit Datum 01.01.2006 ist das neue Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl in Kraft getreten (AsylG idF 
BGBL. I Nr. 100/2005) und ist somit auf alle ab diesem Zeitpunkt gestellten Asylanträge anzuwenden. 
 

Gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 1 B-VG wurde mit 1. Juli 2008 der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum 
Asylgerichtshof. 
 

Gemäß § 61 Abs. 1 Z 1 AsylG entscheidet der Asylgerichtshof in Senaten oder, soweit dies in Abs. 3 vorgesehen 
ist, durch Einzelrichter über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesasylamtes. 
 

1.2 Gemäß § 23 Abs 1 AsylGHG idF BGBl I Nr. 147/2008 sind auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof - 
soweit sich aus dem Asylgesetz 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt - die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, das 
an die Stelle des Begriffes "Berufung" der Begriff "Beschwerde" tritt. 
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Gemäß § 23 Abs. 2 AsylGHG idF BGBl I Nr. 147/2008 sind die Erkenntnisse im Namen der Republik zu 
verkünden und auszufertigen. 
 

1.3 Gemäß § 75 Abs. 1 AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Asylverfahren nach dem AsylG 1997 
zu Ende zu führen. 
 

Das vorliegende Verfahren über den nach diesem Zeitpunkt - am 24.09.2008 - eingebrachten Asylantrag des BF 
richtet sich daher nach dem AsylG 2005. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2. Gemäß § 3 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, soweit dieser Antrag nicht wegen Drittstaatssicherheit oder 
 

Zuständigkeit eines anderen Staates zurückzuweisen ist, der Status eines Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat Verfolgung im Sinne des Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer 
Flüchtlingskonvention droht. Eine Verfolgung kann gemäß § 3 Abs.2 AsylG auch auf Ereignissen beruhen, die 
eingetreten sind, nachdem der Fremde seinen Herkunftsstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe), oder 
auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, insbesondere, 
wenn diese Ausdruck einer bereits im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive 
Nachfluchtgründe). Gemäß § 3 Abs.3 AsylG ist der Antrag bezüglich der Zuerkennung des Status des 
Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht oder 
er einen Asylausschlussgrund gesetzt hat (§ 6). 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. z.B. VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht 
erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, 
wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber 
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, 
in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so 
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liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 
98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass 
der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche 
Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 
8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

Der BF hat gemäß dem festgestellten Sachverhalt keine Verfolgungsgefahr glaubhaft gemacht. 
 

Selbst wenn man davon ausgeht, dass dem BF gegenüber tatsächlich Drohungen ausgesprochen worden sind, 
jedoch dieser einerseits nur sehr allgemein behauptete, dass die Sicherheitsorgane vor Ort ihm keinen Schutz 
bieten würden ("nicht einmal die Polizei kann diese Familie beruhigen, sie haben viel Geld."), andererseits aber 
in diesem Zusammenhang in seiner Aussage vom 04.11.2008 erwähnte, dass einer der Angreifer für eine Woche 
eingesperrt worden sei und ein weiterer eine Strafe von 500 Euro zu zahlen gehabt habe -, rechtfertigt dies noch 
nicht den Rückschluss auf eine generelle Schutzunwilligkeit oder Schutzunfähigkeit der Behörden. Das Bestehen 
von Hinweisen darauf, dass der Herkunftsstaat des BF strafbaren Handlungen gleichgültig gegenüber steht oder 
der Bevölkerung gegenüber schutzunfähig ist, kann obigen Feststellungen - und auch den Angaben des BF über 
die Bestrafungen zweier Nachbarn infolge des sich während der Vermessungsarbeiten ereigneten Zwischenfalles 
- in keinster Weise entnommen werden. 
 

Der BF konnte nicht glaubwürdig darlegen, dass er aus in seiner Person gelegenen Gründen nicht mit dem 
Schutz der heimatstaatlichen Behörden vor etwaigen kriminellen Übergriffen auf seine Person rechnen könnte. 
 

Zur Abweisung des Asylantrages sei erwähnt, dass auch ein wirtschaftlicher Nachteil unter bestimmten 
Voraussetzungen als Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu qualifizieren sein kann, im 
Ergebnis jedoch nur dann, wenn durch den Nachteil die Lebensgrundlage massiv bedroht ist und der Nachteil in 
einem Kausalzusammenhang mit den Gründen der Flüchtlingskonvention steht. Eine solche Bedrohung der 
Lebensgrundlage ist infolge der getroffenen Länderfeststellungen nicht gegeben und ein derartiger 
Kausalzusammenhang wurde im vorliegenden Fall weder behauptet noch ist er ersichtlich. 
 

3. Gemäß § 8 Abs.1 AsylG ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt 
hat, sofern dieser in Bezug auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird, der Status des 
subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des 
Fremden in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 
Protokolle Nr. 6 und Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG sind Anträge auf 
internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, 
wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11) offen steht. 
 

Art. 2 EMRK lautet: 
 

"(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der Vollstreckung eines 
Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens 
ausgesprochen worden ist, darf eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. 
 

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt 
erforderlichen Gewaltanwendung ergibt: 
 

a) um die Verteidigung eines Menschen gegenüber rechtswidriger Gewaltanwendung sicherzustellen; 
 

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durchzuführen oder das Entkommen einer ordnungsgemäß 
festgehaltenen Person zu verhindern; 
 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu unterdrücken." 
 

Art. 3 EMRK lautet: 
 

"Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen 
werden." 
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Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
Abschaffung der Todesstrafe lauten: 
 

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe 
 

Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
 

Artikel 2 - Todesstrafe in Kriegszeiten 
 

Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen, welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer 
Kriegsgefahr begangen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Gesetz vorgesehen sind und in 
Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär des 
Europarates die einschlägigen Rechtsvorschriften." 
 

Art. 1 bis 3 des Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 
vollständige Abschaffung der Todesstrafe lauten: 
 

"Artikel 1 - Abschaffung der Todesstrafe 
 

Die Todesstrafe ist abgeschafft, niemand darf zu dieser Strafe verurteilt oder hingerichtet werden. 
 

Artikel 2 - Verbot des Abweichens 
 

Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention abgewichen werden. 
 

Artikel 3 - Verbot von Vorbehalten 
 

Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll sind nicht zulässig." 
 

Unter realer Gefahr ist eine ausreichend reale, nicht auf Spekulationen gegründete Gefahr ("a sufficiantly real 
risk") möglicher Konsequenzen für den Betroffenen im Zielstaat zu verstehen (vgl. etwa VwGH vom 
19.02.2004, Zl. 99/20/0573, mwN auf die Judikatur des EGMR). Es müssen stichhaltige Gründe für die 
Annahme sprechen, dass eine Person einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre 
und es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass gerade die betroffene Person einer derartigen 
Gefahr ausgesetzt sein würde. Die bloße Möglichkeit eines realen Risikos oder Vermutungen, dass der 
Betroffene ein solches Schicksal erleiden könnte, reichen nicht aus. 
 

Das Vorliegen eines tatsächlichen Risikos ist im Zeitpunkt der Entscheidung über einen Antrag auf 
internationalen Schutz zu prüfen. Gemäß der Judikatur des VwGH erfordert die Beurteilung des Vorliegens eines 
tatsächlichen Risikos eine ganzheitliche Bewertung der Gefahr an dem für die Zulässigkeit 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Art. 3 EMRK auch sonst gültigen Maßstab des 
"real risk", wobei sich die Gefahrenprognose auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur 
allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. VwGH vom 31.03.2005, Zl.2002/20/0582, 
Zl. 2005/20/0095). 
 

Aus dem Vorbringen des BF im Verfahren hat sich nicht ergeben, dass er im Falle einer Rückkehr in den 
Kosovo am Leben bedroht oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen wäre. 
Es bestehen im Hinblick auf die getroffenen Feststellungen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der BF in 
seiner Heimat in eine derartige Lebenssituation geraten würde, die einer unmenschlichen Behandlung gleich 
käme. 
 

Es ergeben sich keinerlei Hinweise darauf - dies konnte der BF auch nicht plausibel darlegen - dass er bei einer 
Rückkehr in den Kosovo etwa durch Mangel an Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern oder aufgrund einer 
Unmöglichkeit, die existenziellen Lebensbedürfnisse zu befriedigen, Gefahr liefe, dauerhaft in eine ausweglose 
Lage zu geraten. Der BF ist ein junger, gesunder und arbeitsfähiger Mann dessen Familie (lt. Angaben des BF 
seine Eltern und zwei Geschwister) nach wie vor in seiner Heimat lebt. Diese nahen Verwandten des BF stellen 
wichtige und in der betreffenden Gesellschaft üblicherweise verlässliche soziale Anknüpfungspunkte dar, da 
speziell diese Region für die gegenseitige familiäre Verbundenheit und Hilfsbereitschaft bekannt ist. Eine 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft sollte ihm dadurch erheblich leichter Fallen. 
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Nach dem Inhalt vorstehender Feststellungen ist die Grundversorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln 
gewährleistet. Unabhängig davon wäre nach den Feststellungen selbst im Falle des nicht zu erwartenden 
Ausbleibens von Unterstützung seitens Familie des BF davon auszugehen, dass humanitäre Hilfe bei den im 
Kosovo tätigen humanitären Organisationen gefunden werden kann. Es besteht im Herkunftsstaat des BF trotz 
schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse keine Situation, wonach dieser lebensgefährdend in seiner Existenz 
bedroht wäre. Auch besitzt die Familie lt. BF auch zwei größere Grundstücke, die landwirtschaftlich von ihr 
genutzt werden. Von Mittellosigkeit oder davon, dass er bei einer Rückkehr in den Kosovo nicht in der Lage sein 
sollte, sich zumindest die notdürftigste Lebensgrundlage zu sichern, kann somit keinesfalls ausgegangen werden. 
 

Zur in der Beschwerde vorgebrachten Kritik an der medizinischen Versorgung im Kosovo wird angemerkt, dass 
der BF in keiner Phase des Asylverfahrens angegeben hat, an irgendwelchen Krankheiten oder sonstigen 
gesundheitlichen Problemen zu leiden. Weder in der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes vom 24.09.2008 wurden solche im Protokoll an der dafür vorgesehenen Stelle vermerkt ("Ich 
kann dieser Einvernahme ohne Probleme folgen"), noch in der Einvernahme vom 04.11.2008 erwähnt ("Es geht 
mir gut und ich bin in der Lage, die Fragen zu beantworten"). 
 

Der BF hat im Verfahren nicht glaubwürdig dargetan, dass er im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung 
oder Abschiebung in seinen Herkunftsstaat der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 
Behandlung im Sinne einer "unmenschlichen Lage" im Sinne von Art. 3 EMRK unterworfen würde. 
 

4. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG ist eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz mit einer Ausweisung zu 
verbinden, wenn der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich des Status des Asylberechtigten als 
auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird. Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 
sind Ausweisungen nach Abs. 1 unzulässig, wenn dem Fremden im Einzelfall ein nicht auf dieses Bundesgesetz 
gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt oder diese eine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellen würde. 
 

In diesem Zusammenhang sei zunächst darauf hingewiesen, dass der BF illegal nach Österreich eingereist ist und 
bisher nur auf Grund eines Asylantrages zum Aufenthalt berechtigt war, der sich letztlich als nicht begründet 
erwiesen hat (vgl. mit ähnlichen Überlegungen zu Ausweisungen nach § 33 Abs. 1 FrG zB VwGH 20.12.1999, 
99/18/0409; 

17.12.2001, 2001/18/0234; 17.12.2001, 2001/18/0142; 17.12.2001, 2001/18/0162; 31.10.2002, 2002/18/0217; 
27.2.2003, 2003/18/0020; 

26.6.2003, 2003/18/0141; 10.9.2003, 2003/18/0147; 20.2.2004, 2003/18/0347; 26.2.2004, 2004/21/0027; 
27.4.2004, 2000/18/0257). 
 

In seiner Entscheidung Nnyanzi gegen United Kingdom vom 08.04.2008 (Nr. 21878/06) kommt der EGMR zu 
dem Ergebnis, dass bei der vorzunehmenden Interessensabwägung zwischen dem Privatleben des Asylwerbers 
und dem staatlichen Interesse eine unterschiedliche Behandlung von Asylwerbern, denen der Aufenthalt bloß 
aufgrund ihres Staus als Asylwerber zukommt, und Personen mit rechtmäßigem Aufenthalt gerechtfertigt sei, da 
der Aufenthalt eines Asylwerbers auch während eines jahrelangen Asylverfahrens nie sicher ist. So spricht der 
EGMR in dieser Entscheidung ausdrücklich davon, dass ein Asylweber nicht das garantierte Recht hat, in ein 
Land einzureisen und sich dort niederzulassen. Eine Abschiebung ist daher immer dann gerechtfertigt, wenn 
diese im Einklang mit dem Gesetz steht und auf einem in Art 8 Abs 2 EMRK angeführten Grund beruht. 
Insbesondere ist nach Ansicht des EGMR das öffentliche Interesse jedes Staates an einer effektiven 
Einwanderungskontrolle jedenfalls höher als das Privatleben eines Asylwerbers; auch dann, wenn der 
Asylwerber im Aufnahmestaat ein Studium betreibt und auch sozial integriert ist, und selbst dann, wenn er schon 
10 Jahre im Aufnahmestaat lebte. 
 

Der BF hat selbst im Zuge seiner Einvernahmen angegeben, keine nahen Verwandten, keine familiären 
Anknüpfungspunkte und keine Lebensgefährtin in Österreich zu haben bzw. keine intensiven Beziehungen zu 
anderen Personen geknüpft zu haben, die ein hinsichtlich Art. 8 EMRK relevantes intensives Naheverhältnis 
darstellen würden. 
 

Der BF hat angegeben, weder Sprachkurse in Österreich besucht zu haben, noch einer beruflichen Tätigkeit 
nachzugehen. Auch hat er nicht zu erkennen gegeben, dass er sich im Zuge anderer integrationsverfestigender 
Maßnahmen in Österreich sozial engagiert hätte. Von einer Integration des BF in nur so kurzer Zeit (Einreise 
September 2008) kann folglich nicht ausgegangen werden. 
 

Eine Ausweisung würde nach Ansicht des Asylgerichtshofes also keine Verletzung des Rechtes auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK bedeuten. 
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Die Verfügung der Ausweisung ist daher auch in diesem Fall dringend zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 
EMRK genannten Ziele geboten und erscheint hinsichtlich der Achtung des Privat(- und Familien)lebens im 
Sinne des Art. 8 EMRK - wie schon die zuvor vorgenommene Interessensabwägung hinsichtlich der familiären 
Verhältnisse des BF - keineswegs als unverhältnismäßig. 
 

Die nachteiligen Folgen einer Nichtdurchführung von einer Ausweisung des BF wiegen demgemäß 
unverhältnismäßig schwerer als deren Auswirkungen auf seine Lebenssituation. Die Ausweisung stellt daher 
keinen Eingriff in Art. 8 EMRK sondern das gelindeste Mittel zur Beendigung des illegalen Aufenthaltes des BF 
im Bundesgebiet dar und erfolgt in die Republik Kosovo. 
 

5. Gemäß § 41 Abs. 7 AsylG hat der Asylgerichtshof § 67d AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine 
mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Beschwerde geklärt erscheint oder sich aus den bisherigen Ermittlungen zweifelsfrei ergibt, dass das Vorbringen 
nicht den Tatsachen entspricht. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zur außer Kraft getretenen 
Regelung des Art. II Abs. 2 lit. D Z 43a EGVG war der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der 
Berufung nicht als geklärt anzusehen, wenn die erstinstanzliche Beweiswürdigung in der Berufung substantiiert 
bekämpft wird oder der Berufungsbehörde ergänzungsbedürftig oder in entscheidenden Punkten nicht richtig 
erscheint, wenn rechtlich relevante Neuerungen vorgetragen werden oder wenn die Berufungsbehörde ihre 
Entscheidung auf zusätzliche Ermittlungsergebnisse stützen will (VwGH 02.03.2006, 2003/20/0317 mit 
Hinweisen auf VwGH 23.01.2003, 2002/20/0533; 12.06.2003, 2002/20/0336). 
 

Gemäß dieser Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes konnte im vorliegenden Fall die Durchführung 
einer mündlichen Verhandlung beim Asylgerichtshof unterbleiben, da der maßgebliche Sachverhalt aus der 
Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt war. Was das Vorbringen des BF in der Beschwerde 
betrifft, so findet sich in dieser kein neues bzw. kein ausreichend konkretes Tatsachenvorbringen hinsichtlich 
allfälliger sonstiger Fluchtgründe des BF. Auch tritt der BF in der Beschwerde den seitens der Behörde erster 
Instanz getätigten beweiswürdigenden Ausführungen nicht in ausreichend konkreter Weise entgegen. 
 

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden. 


